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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 

zum Nationalrat Dr. Gugerbauer und Kollegen, Nr. 3062/J be

treffend Mülldeponie Kappern bei Marchtrenk, beehre ich mich 

wie folgt zu beantworten: 

Zu den Fragen 1 - 4: 

Der rechtswidrige Zustand einer behördlich nicht bewilligten 

Mülldeponie stand der Erteilung der wasserrechtlichen Be

willig~ng für das Traunkraftwerk pucking nicht entgegen. Die 

Oberste Wasserrechtbehörde konnte zum damaligen Zeitpunkt da

von ausgehen, daß die zuständigen Behörden in Oberösterreich 

die Herstellung des gesetzmäßigen zustandes veranlassen. 
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Nach Mitteilung der OÖ. Wasserrechtsbehörde haben bisher 

durchgeführte Grundwasseruntersuchungen keinen eindeutigen 

HinweiS auf Beeinträchtigung aus der Deponie ergeben. Die OÖ. 

Wasserrechtsbehörde wurde vom Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft angewiesen, die erforderlichen veranlassungen 

zu treffen. Das Verfahren ist jedoch noch nicht abgeschlos

sen. 

Im übrigen wird auf die Beantwortung der an die Frau 

Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie gerichteten 

Anfrage Nr. 3063/J verwiesen. 

D~r Bundesminister: 
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